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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/172 
freigegeben am 10.11.2023 

 
GB 2 Datum: 12.10.2023 
Sachbearbeiter/in: Schipper, Anneke  
 

Festsetzung der Bäderpreise - Bädergebührensatzung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.11.2023 Kultur- und Sportausschuss 
N 05.12.2023 Verwaltungsausschuss 
Ö 12.12.2023 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die beigefügte geänderte Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad Rastede (Bädergebührensatzung) 
wird beschlossen und tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Bekanntlich betreibt die Gemeinde Rastede ein Frei- sowie ein Hallenbad im Rah-
men der Daseinsvorsorge, welche neben dem öffentlichen Badebetrieb auch für den 
Schul- sowie Vereinssport genutzt werden. Das Freibad wird derzeit saniert, die 
Neueröffnung ist für die Saison 2024 geplant.  
 
Für die Bäder wurde seinerzeit das Ziel gesetzt, den Zuschussbedarf auf eine Höhe 
von maximal 250.000 Euro pro Jahr zu reduzieren. Dieser Betrag konnte insbeson-
dere aufgrund ständig steigender Betriebs- und Personalkosten in den letzten Jahren 
nicht realisiert werden. Im vergangenen Jahr sind die Kosten für Energie zudem um 
etwa 380 % angestiegen, was durch die Strompreisbremse nur zum Teil abgefedert 
werden konnte.  
 
Da sich verschiedene Krisen und besondere Ereignisse, wie die Coronapandemie 
und die darauffolgenden Schließungen und die Sanierung des Freibades in den Zah-
len niederschlagen, sind diese relativ vorsichtig zu betrachten. Es zeigt sich jedoch, 
dass aufgrund der enorm gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen eine erneu-
te Erhöhung der Eintrittspreise angezeigt ist. Die letzte Erhöhung ist zum 01.01.2020 
erfolgt.  
 
Die folgenden Zahlen zeigen eine Aufstellung der vergangenen Jahre.  
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Die bisherigen Gebühren sowie die ab dem 01.01.2024 vorgeschlagenen Gebühren 
können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 
 

Kartentyp Gebühr ab 
01.01.2020 

Gebühr ab 
01.01.2024 

Tageskarte Erwachsene 3,70 € 4,50 € 

Tageskarte Kinder / Jugendliche 2,00 € 2,50 € 

10er-Karte Erwachsene 33,00 € 40,50 € 

10er-Karte Kinder / Jugendliche 18,00 € 22,50 € 

Familienkarte groß (2 Erwachsene u. 2 Kinder) 10,20 € 12,50 € 

Familienkarte klein (1 Erwachsener u. 2 Kinder) 6,90 € 8,50 € 

Ferienpasskarte 20 Kinder / Jugendliche (Sommerferien) 30,00 € 30,00 € 

Wertkarte 50 42,50 € -- 

Wertkarte 100 80,00 € 85,00 € 

Wertkarte 150 112,50 € 120,00 € 

Wertkarte 200 140,00 € 150,00 € 

Schulschwimmen 1,40 € 1,70 € 

Therapiebecken (30 Min.) 25,00 € 30,00 € 

Vereinskarten (60 Min.) 10,00 € 12,00 € 

Kind: 3-17 Jahre; Erwachsener: ab 18 Jahre 
 
Einzelkarten 
Das vorgeschlagene Entgelt von 4,50 für Erwachsene bzw. 2,50 Euro für Kinder und 
Jugendliche beinhaltet eine Preissteigerung von rund 20 %.  
 



Seite 3 von 4 

Familienkarten 
Vor dem Hintergrund der empfohlen 20-prozentigen Preissteigerung bei den Einzel-
karten wird auch hier eine Erhöhung um 20 % vorgeschlagen. 
 
10er-Karten 
Bei den 10er-Karten wurde seinerzeit festgelegt, dass diese den Preis der Einzelkar-
ten abzüglich 10 % betragen sollen. Dieses Prinzip wurde bei der Neuberechnung 
wieder angewandt. Unter Berücksichtigung des neuen Einzelkartenpreises würde die 
neue 10er Karte Erwachsene 40,50 Euro kosten. Im Ergebnis ergibt sich eine Er-
sparnis von 4,50 Euro (einer Einzelkarte). Bei den Karten für Kinder und Jugendliche 
findet eine Ersparnis von 2,50 Euro bei einem Preis von 22,50 Euro Berücksichti-
gung. 
 
Geldwertkarten 
Die größte Ersparnis gibt es bei den Geldwertkarten. Hierbei wird für einen festgeleg-
ten Betrag eine Wertkarte erworben, die in beliebige Tageskarten umgewandelt wer-
den können. Die Wertkarten sind übertragbar auf weitere Familienmitglieder oder 
anderweitige Personen und beinhalten somit auch Vergünstigungsmöglichkeiten für 
Familien- oder Kindergeburtstage. Die Karten haben jeweils eine Gültigkeit von 4 
Jahren. Etwaiges Restguthaben wird beim Erwerb einer Einzeleintrittskarte gutge-
schrieben. Eine Kombination mit weiteren Rabatten, wie mit den 10er Karten, ist 
ausgeschlossen.  
 
Derzeit gelten folgende Wertkartentarife:  
Wertkarte 50  für 42,50 Euro  (15 % Nachlass)  
Wertkarte 100 für 80 Euro   (20% Nachlass) 
Wertkarte 150 für 112,50 Euro  (25 % Nachlass) 
Wertkarte 200 für 140 Euro   (30 % Nachlass)  
 
Es wird vorgeschlagen, auf die Wertkarte 50 zu verzichten, da diese dem Grunde 
nach identisch mit der 10er Karte ist. Für die Wertkarten 100, 150 und 200 wird eine 
Ermäßigung von 15%, 20% und 25 % vorgeschlagen.  
 
Vereinskarten und Therapiebecken 
Im Zuge der letzten Preisanpassungen wurde von Einzeleintrittskarten für Vereins-
schwimmen auf Vereinskarten für gebuchte Bahnen umgestellt. Nach einer Umstel-
lungszeit wurden hier gute Erfahrungen gesammelt. Jetzt werden die Bahnen durch 
die Vereine gebucht und diesen in Rechnung gestellt. Die Eingangskontrolle der be-
rechtigten Trainierenden liegt bei den Vereinen. Dieses Verfahren wird beim Thera-
piebecken bereits seit längerem angewandt. Für beide Karten wird ebenfalls eine 
Erhöhung von jeweils 20 Prozent vorgeschlagen.  
 
Ferienpasskarte 
Im Zuge der letzten Preisanpassung ist zudem eine Ferienpasskarte zum Preis von 
30 Euro eingeführt worden. Durch die Coronapandemie ist diese jedoch nie umge-
setzt worden. Die Ferienpasskarte soll für die nächste Saison wieder zur Verfügung 
stehen. Die Ferienpasskarte sieht vor, Kindern und Jugendlichen im Zeitraum der 
Sommerferien und im Rahmen der Ferienpassaktionen eine weitere Ermäßigung zu 
ermöglichen. Vorgeschlagen wird der Eintritt von 20 Besuchen für 30 Euro. Im Ver-
gleich zum Einsatz von zwei 10er Karten könnten die Kinder und Jugendlichen hier 
nochmals 15 Euro sparen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die finanziellen Auswirkungen können derzeit nur geschätzt werden. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahlen der letzten Jahre aufgrund der Corona-
pandemie und der Sanierung des Freibades für die Zukunft nur bedingt Prognosen 
erlauben.  
 
Für das Jahr 2022 konnten bei einem Besuchervolumen von 98.220 Personen (ohne 
Schulen) Einnahmen in Höhe von 273.498,06 Euro generiert werden. Bei einer 
durchschnittlichen Erhöhung von 20 % würden bei der angenommenen Besucher-
zahl von 100.000 demnach Mehreinnahmen in Höhe von rund 55.691 Euro erwartbar 
sein.  
 
Erfahrungsgemäß ist bei einer Erhöhung der Bäderpreise zunächst mit einem leich-
ten Rückgang der Besucherzahlen zu rechnen. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
3. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad in Rastede (Bädergebührensat-
zung) 
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